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gelungen des polnischen Rechts und den Menschenrechts
konventionen nach und kennzeichnete die Anforderungen, 
die unter diesem Aspekt an künftige Normativakte gestellt 
werden müssen.

Das Regierungsprogramm zur Vervollkommnung des 
Rechts und weitere aktuelle Gesetzgebungsvorhaben

Die Tätigkeit des Rates für Gesetzgebung trug wesentlich 
dazu bei, daß der Entwurf eines Regierungsprogramms 
zur Vervollkommnung des Rechts erarbeitet werden 
konnte. Dieser Entwurf wurde der Kommission des Sejm 
für Gesetzgebungsfragen zu einer ersten Beurteilung vor
gelegt, an der auch Vertreter aller anderen Kommissionen 
des Sejm mitwirkten. Die Kommissionen beurteilten den 
Entwurf positiv, weil er einen wesentlichen Schritt zur 
Realisierung des Beschlusses des VI. Parteitages der PVAP 
über eine planmäßige Gesetzgebungstätigkeit darstellt.

Am 8. Februar 1974 beschloß der Ministerrat das Pro
gramm zur Vervollkommnung des Rechts für die Jahre 
1974 bis 1980, das für alle Fachbereiche verbindlich ist. 
Dieses Programm sieht für den Zeitraum von sieben Jah
ren die Ausarbeitung von 106 Gesetzentwürfen vor, die in 
komplexer Art und Weise eine in bisher 250 Gesetzen 
normierte Materie erfassen.

Zur Realisierung des Regierungsprogramms wurde bis
her eine Reihe wesentlicher Gesetze erlassen, die für die 
Vervollkommnung des Rechts besondere Bedeutung haben. 
Dazu gehören insbesondere Gesetze auf den Gebieten des 
Wohnrechts, des Baurechts, des Wasserrechts, des Zoll
rechts und des Bankrechts, das Gesetz über Geldleistungen 
der Sozialversicherung im Falle von Krankheit und Mut
terschaft, das Gesetz über Leistungen bä Arbeitsunfällen 
und Berufskrankheiten, das Gesetz über die Änderung des 
Familien- und Vormundschaftsgesetzbuchs sowie das Ge
setz über den Brandschutz. Inzwischen wurden auch Ge
setze erlassen, die die im Regierungsprogramm gekenn
zeichneten Aufgaben teilweise verwirklichen, so z. B. das 
Gesetz über die Handelstätigkeit und einige andere Arten 
von Tätigkeiten der nicht vergesellschafteten Wirtschafts
unternehmen sowie das Gesetz über die Bezirksarbeits
und Sozialversicherungsgerichte.

In diesem Zusammenhang ist hervorzuheben, daß die 
gesetzgeberische Arbeit, die zur Realisierung des Regie
rungsprogramms durchgeführt wird, nicht mit der Ge
samtheit der gesetzgeberischen Arbeit identisch ist. Eine 
Reihe von Normativakten wurde vom Regierungspro
gramm nicht erfaßt, weil sie entweder bei Inkrafttreten 
des Programms bereits vorbereitet waren, oder weil sich 
das Bedürfnis zu ihrer Ausarbeitung aus aktuellen gesell
schaftlichen und ökonomischen Erfordernissen ergab. Dazu 
gehören z. B. das. Arbeitsgesetzbuch sowie Gesetze über 
die Volkszählung, über die Personalausweise, über die 
Rentenversorgung und andere Leistungen zugunsten von 
Landwirten und ihren Familien.

Unter dem Gesichtspunkt neuer gesellschaftlicher und 
ökonomischer Erfordernisse werden auch gegenwärtig Ent
würfe von Gesetzen vorbereitet, die nicht im Regierungs
programm enthalten sind, so z. B. die Gesetze über die 
allgemeine Rentenversorgung der Arbeiter und ihrer Fa
milien, über das Vertragssystem, über die Zwangsvoll
streckung, über den Schutz der Natur und über den Schutz 
psychisch Kranker.

Gegenwärtig wird die Aufmerksamkeit auf diejenigen 
Normativakte konzentriert, die unter dem Gesichtspunkt 
der gesellschaftlichen und ökonomischen Erfordernisse be
sonders wichtig sind. Das betrifft insbesondere die Erar
beitung von Gesetzentwürfe® zu den Aufgaben sozialisti
scher Betriebe, zur Verbesserung der Qualität der Erzeug
nisse, zum effektiven Einsatz der Produktionsn ttel, zur 
Organisierung und Realisierung von Handels- und Dienst
leistungen, zum Umweltschutz, zum Gesundheitsschutz,

zum System der Volksbildung und Erziehung, zum Schutz 
der Jugend vor Demoralisierung, zur juristischen Betreu
ung der sozialistischen Wirtschaft, zum Konsulardienst der 
Volksrepublik Polen sowie zur Erarbeitung und Verkün
dung von Normativakten (Gesetz über die Rechtssetzung). 
Gefordert werden auch Arbeiten an einem Gesetz über die 
Planung der gesellschaftlichen und ökonomischen Ent
wicklung des Landes.

Der Ausarbeitung der Grundsätze des Gesetzes über 
die Rechtssetzung gingen umfangreiche Untersuchungen 
voraus, in deren Rahmen verschiedene Konzeptionen ana
lysiert wurden. Es gab unterschiedliche Auffassungen dar
über, ob es sich um ein Gesetz mit nur technischem und 
formell-prozessualem Charakter handeln soll, das das 
Verfahren zur Vorbereitung und Verkündung der Norma
tivakte regelt, oder ob es ein Gesetz sein soll, das die 
Quellen des Rechts ordnet, die grundlegenden Direktiven 
auf dem Gebiet der allgemeinen Rechtspolitik formuliert 
und allgemeine Grundsätze des sozialistischen Rechts so
wie die Grundlagen seiner Schaffung durch bestimmte, 
zu gesetzgeberischer Tätigkeit berechtigte Subjekte ent
hält

Im Ergebnis der Diskussion wurde festgelegt, daß die
ses Gesetz sowohl inhaltliche als auch formell-prozessuale 
Elemente enthalten- soll. Darüber hinaus wurde davon 
ausgegangen, daß die gesetzgeberische Tätigkeit sowohl 
der obersten Organe der Staatsmacht als auch der ört
lichen Organe und der staatlichen Verwaltung normiert 
werden soll. Das Gesetz wird u. a. auch solche Fragen re
geln wie die Grundsätze der Gesetzgebung, die Kennzeich
nung der Arten der Normativakte, die Form der Norma
tivakte, das Gesetzgebungsverfahren, die Planung und 
Koordinierung der gesetzgeberischen Tätigkeit, die Art 
und Weise ihrer Realisierung und nicht zuletzt die Unter
suchung der gesellschaftlichen Erscheinungen, die eine 
rechtliche Regelung erfordern.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, daß in der Volks
republik Polen der Grundsatz der Planung der gesetz
geberischen Tätigkeit verwirklicht wird. Das ist ein guter 
Ausgangspunkt für die Arbeiten zur weiteren Vervoll
kommnung des polnischen Rechtssystems.
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